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§ 6 FSStG Steuererhebung
 FSStG - Feuerschutzsteuergesetz 1952

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2025

1. (1)Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat spätestens am 15. Tag (Fälligkeitstag) des

auf einen Kalendermonat (Anmeldungszeitraum) zweitfolgenden Kalendermonates die Steuer für den

Anmeldungszeitraum nach den Prämieneinnahmen selbst zu berechnen. Stehen die Prämieneinnahmen der

Höhe nach noch nicht fest, so ist die Steuer nach dem wahrscheinlichen Prämienverlauf zu berechnen. Weicht die

zeitgerecht entrichtete Abgabe von der auf die tatsächlichen Einnahmen entfallenden Abgabe um nicht mehr als

ein Prozent ab, so bleibt diese Differenz für die Verpflichtung zur Entrichtung eines Säumniszuschlages außer

Betracht. Die Steuer ist spätestens am Fälligkeitstag zu entrichten.

2. (2)Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) hat bis zum 30. April eine

Jahressteuererklärung für das abgelaufene Kalenderjahr beim Finanzamt Österreich einzureichen.

3. (3)Eine nach § 201 BAO festgesetzte oder gemäß § 202 BAO geltend gemachte Steuer hat den in Abs. 1 genannten

Fälligkeitstag.

4. (4)Der Versicherer (§ 5 Abs. 1) oder der Bevollmächtigte (§ 5 Abs. 2) ist verpflichtet, zur Feststellung der Steuer und

der Grundlage ihrer Berechnung im Inland Aufzeichnungen zu führen. Diese müssen alle Angaben enthalten, die

für die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind. Ausländische Versicherer, die im Inland gelegene Risken

versichern (§ 1 Abs. 1 und 4), haben auf Anforderung dem Finanzamt Österreich ein vollständiges Verzeichnis

dieser Versicherungsverhältnisse mit allen Angaben, die für die Berechnung der Steuer von Bedeutung sind, zu

übermitteln. Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Versicherer die Voraussetzungen für die

Steuerpflicht oder für die Steuerentrichtung nicht für gegeben hält.

In Kraft seit 01.07.2020 bis 31.12.2026

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/201
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/202
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/5
https://www.jusline.at/gesetz/fsstg/paragraf/1
file:///

	§ 6 FSStG Steuererhebung
	FSStG - Feuerschutzsteuergesetz 1952


